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Abschnitt I
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Aufgabenstellung

(1) Der öffentliche Gesundheitsdienst des Landes Berlin orientiert sein Handeln an
einem Leitbild. Er stellt sich den großstadttypischen gesundheitlichen und sozialen Pro-
blemlagen und reagiert flexibel auf sich verändernde Rahmenbedingungen. Im Rahmen der
Daseinsvorsorge achtet er dabei besonders auf die Stärkung der Eigenverantwortung sowie
des bürgerschaftlichen Engagements und berücksichtigt geschlechtsspezifische, behinder-
tenspezifische und ethnisch-kulturelle Aspekte. Der öffentliche Gesundheitsdienst orien-
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tiert seine Arbeit am Programm des Gesunde-Städte-Netzwerkes und an den Grundsätzen
von Public Health.

(2) Der öffentliche Gesundheitsdienst nimmt die Aufgaben grundsätzlich subsidiär und
sozialkompensatorisch wahr, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

(3) Der öffentliche Gesundheitsdienst stellt insbesondere die Wahrnehmung folgender
Kernaufgaben sicher:
1. Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination:

a) integrierte Gesundheitsberichterstattung,
b) sozialindikative Gesundheitsplanung,
c) Koordination, Planung und Steuerung der psychiatrischen Versorgung und der

Suchthilfe,
d) Initiierung und Koordination von Maßnahmen der Gesundheitsförderung sowie

Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements,
e) Erarbeitung und Weiterentwicklung fachlicher Standards zur Sicherung von Qua-

lität und Nachhaltigkeit der Leistungen des Gesundheitssystems, soweit es dem
öffentlichen Gesundheitsdienst obliegt;

2. Prävention, Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfe und Schutz der Gesundheit für
Kinder und Jugendliche:
a) Initiierung und Durchführung von Maßnahmen der Gesundheitsförderung,
b) Aufklärung und Beratung zu Gesundheitsthemen,
c) kinder- und jugendärztliche sowie kinder- und jugendpsychiatrische Diagnostik,

Beratung, Vermittlung von Betreuung und Hilfsangeboten, einschließlich der kin-
der- und jugendpsychiatrischen Krisenintervention, sowie Sicherstellung der vor-
beugenden und nachgehenden Gesundheitshilfe, einschließlich der Anordnung the-
rapeutischer Leistungen mit deren Verlaufsbeobachtung und Qualitätssicherung,

d) Prävention von zivilisationsbedingten Krankheiten,
e) zahnmedizinische Vorsorge und Beratung in Kindertagesstätten und Schulen,
f) ambulante therapeutische Versorgung behinderter und schwer behinderter Kinder

und Jugendlicher insbesondere im Schulbereich, soweit diese nicht anders gewähr-
leistet wird;

3. Prävention, Gesundheitsförderung und Gesundheitshilfe für Erwachsene:
a) Prävention von zivilisationsbedingten Krankheiten einschließlich Alterskrankhei-

ten,
b) Beratung, psychosoziale Unterschätzung und Hilfevermittlung sowie Sicherstellung

der vorbeugenden und nachgehenden Gesundheitshilfe,
c) Hilfen und Schutzmaßnahmen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnah-

men bei psychischen Krankheiten,
d) Beratung und Betreuung von Menschen mit Behinderung einschließlich psychisch

erkrankter Personen, Abhängigkeitskranker sowie von Behinderung bedrohter
Menschen oder durch psychische Erkrankungen oder Abhängigkeitserkrankungen
Gefährdeter,

e) Aufklärung und Beratung zu Gesundheitsthemen,
f) Leistungen der sozialmedizinischen und pädagogischen Nachschau;

4. Infektionsschutz, umweltbezogener Gesundheitsschutz und Katastrophenschutz:
a) Schutz der Bevölkerung vor Infektionskrankheiten, Epidemien und Pandemien,

Überwachung der Anforderungen der Hygiene, Erkennung, Verhütung und
Bekämpfung von auf den Menschen übertragbaren Erkrankungen,



B 1 Allgemeines Landesrecht und Gesundheitsorganisationen

Seite 4

b) Schutz vor gesundheitsbeeinträchtigenden und krank machenden Umwelteinflüs-
sen, Ermitteln und Bewerten der Ursachen von Gesundheitsrisiken aus der Umwelt
und Hinwirken auf deren Beseitigung,

c) Schutz der Bevölkerung im Rahmen des Zivil- und Katastrophenschutzes;
5. Aufsicht über die Berufe und die Einrichtungen des Gesundheitswesens;
6. gesundheitlicher Verbraucherschutz:

a) Schutz der Bevölkerung im Verkehr mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosme-
tischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen,

b) Überwachung des Verkehrs mit Futtermitteln,
c) Tierseuchenüberwachung und -bekämpfung,
d) Tierkörperbeseitigung,
e) Tierschutz,
f) Abwehr von Gefahren, die von Tieren ausgehen;

7. Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln einschließlich Überwachung des Ver-
kehrs mit frei verkäuflichen Arzneimitteln außerhalb von Apotheken.

(4) Soweit es sich nicht um Aufgaben handelt, die als Pflichtaufgaben auf anderen Lan-
desgesetzen, auf Bundesrecht oder auf dem Recht der Europäischen Union beruhen, erfolgt
die Wahrnehmung der in § 1 Abs. 3 im Einzelnen beschriebenen Aufgaben nach Maßgabe
der mit dem Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel. Soweit es sich um Gewährleis-
tungsaufgaben handelt, wird eine Überleitung an Dritte angestrebt, falls nicht eine hoheit-
liche Tätigkeit erforderlich ist oder ein übergeordnetes Interesse besteht.

§ 2
Zuständigkeiten

(1) Die Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes nach § 1 werden von
1. der für das Gesundheitswesen zuständigen Senatsverwaltung und der für den gesund-

heitlichen Verbraucherschutz zuständigen Senatsverwaltung sowie den ihnen jeweils
nachgeordneten Behörden (Sonderbehörden) und nicht rechtsfähigen Anstalten,

2. den zuständigen Ämtern der Bezirke und
3. den gesonderten Organisationseinheiten für Qualitätsentwicklung, Planung und Koor-

dination der Bezirksämter
wahrgenommen.

(2) Aufgaben der für das Gesundheitswesen zuständigen Senatsverwaltung im Sinne des
§ 9 des Landesorganisationsgesetzes vom 10. Juli 2025 (GVBl. S. 270) in der jeweils gel-
tenden Fassung sind insbesondere die Strukturierung sowie die Festlegung von Leistungs-
inhalten und -umfang und Verfahrensweisen der Einrichtungen des öffentlichen Gesund-
heitsdienstes sowie sportmedizinische Grundsatzangelegenheiten.

(3) Die für das Gesundheitswesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, Ver-
waltungsvorschriften für die Wahrnehmung der Aufgaben nach Absatz 2 zu erlassen.

(4) Allen Bezirksämtern obliegt die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 1, soweit durch
Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

(5) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Aufgaben zu bestimmen, die
nicht von allen Bezirken wahrgenommen werden sollen, und die Anzahl der Bezirke fest-
zulegen, die für die übrigen Bezirke Aufgaben wahrzunehmen haben.

(6) Die Aufgaben einer Zentralen medizinischen Gutachtenstelle werden durch eine
Sonderbehörde wahrgenommen.
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§ 3
Organisation

(1) Die Gesundheitsämter der Bezirksämter und deren Aufgliederung in Fachbereiche
sind einheitlich strukturiert. Die Leitung des Gesundheitsamtes, die Leitung der Fachbe-
reiche und die Leitung der gesonderten Organisationseinheit nach Absatz 3 müssen über
Kenntnisse in Gesundheits- und Wirtschaftswissenschaften verfügen.

(2) Der Amtsarzt oder die Amtsärztin und deren Vertretungen müssen eine fachärztli-
che Weiterbildung für Öffentliches Gesundheitswesen absolviert haben. Der Amtstierarzt
oder die Amtstierärztin und deren Vertretungen müssen eine fachtierärztliche Weiterbil-
dung für Öffentliches Veterinärwesen absolviert haben. Sie werden von der jeweils zustän-
digen Behörde in diese Position berufen.

(3) In jedem Bezirk wird das für das Gesundheitswesen zuständige Mitglied des
Bezirksamtes durch eine gesonderte Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Pla-
nung und Koordination bei der Erfüllung der Aufgaben nach § 1 unterstützt. Der geson-
derten Organisationseinheit gehören ein Psychiatriekoordinator oder eine Psychiatrieko-
ordinatorin sowie ein Drogen- und Suchthilfekoordinator oder eine Drogen- und Sucht-
hilfekoordinatorin an.

(4) Das für das Gesundheitswesen zuständige Mitglied des Bezirksamtes beruft die
Mitglieder des Bezirksbeirats für seelische Gesundheit. Der Bezirksbeirat für seelische
Gesundheit berät das für das Gesundheitswesen zuständige Mitglied des Bezirksamtes in
allen Fragen der Strukturentwicklung und psychosozialen Versorgung und ist vor grund-
sätzlichen Planungs- und Strukturentscheidungen zu hören.

(5) Das für das Gesundheitswesen zuständige Mitglied des Bezirksamtes richtet zur
Erarbeitung von bezirklichen Gesundheitszielen und zur Förderung der Zusammenarbeit
Gesundheitskonferenzen ein. Zur Mitarbeit in Gesundheitskonferenzen sind neben der
für das Gesundheitswesen zuständigen Abteilung des Bezirksamtes die anderen betroffe-
nen Abteilungen des Bezirksamtes heranzuziehen sowie Vertreter oder Vertreterinnen aller
relevanten Organisationen, Einrichtungen und Projekte aus den Bereichen Gesundheitsför-
derung, Gesundheitsschutz und Gesundheitsversorgung des jeweiligen Bezirkes zu gewin-
nen.

(6) Zur Erhöhung der Transparenz der gesundheitlichen Aktivitäten und der Optimie-
rung der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung unter den Aspekten Bedarfsnot-
wendigkeit, Zugänglichkeit, Bürgernähe und Qualitätssicherung unterhält das Land Berlin
als ein besonderes Instrument der Planung, Koordinierung und Erarbeitung von Gesund-
heitszielen eine Landesgesundheitskonferenz, die mindestens einmal im Jahr stattfindet.

§ 4
Steuerung

(1) Zur Unterstützung der ergebnisorientierten Arbeit des Berliner öffentlichen
Gesundheitsdienstes wird in Verantwortung der für das Gesundheitswesen zuständigen
Senatsverwaltung ein verbindliches System zur Planung und Steuerung über Fach- und
Finanzziele auf Basis der zugewiesenen Globalsumme sowie über Indikatoren und Soll-
größen eingeführt. Das System soll die Berücksichtigung sozialräumlicher Problemlagen
ermöglichen und die Wirksamkeit von Maßnahmen des öffentlichen Gesundheitsdienstes
in Berlin bewerten.

(2) Der öffentliche Gesundheitsdienst verfügt über ein Qualitätsmanagementsystem zur
Verbesserung der Qualität der Dienstleistungen, der Verfahren und der Prozesse zur Erhö-
hung der Nutzerzufriedenheit und zur Kostenoptimierung. Im gesundheitlichen Verbrau-
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cherschutz wird das in der Europäischen Union vorgeschriebene Qualitätsmanagement-
system, einschließlich der geforderten Fort- und Weiterbildung, für die Überwachung der
Lebensmittelsicherheit umgesetzt.

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Systeme werden, soweit sie Auswirkungen
auf andere Geschäftsbereiche haben, mit den jeweils fachlich zuständigen Geschäftsberei-
chen der Senatsverwaltungen einvernehmlich abgestimmt.

Abschnitt Ia
Datenverarbeitung und Datenschutz

§ 4a
Zuverlässigkeit der Datenverarbeitung

(1) Die für die Aufgaben nach § 1 Absatz 3 jeweils zuständigen Stellen dürfen perso-
nenbezogene Daten, einschließlich besonderer Kategorien personenbezogener Daten im
Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richt-
linie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314
vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2818, S. 2), verarbeiten, wenn und soweit es für die
rechtmäßige Erfüllung der jeweiligen Aufgabe erforderlich ist und die in diesem Abschnitt
genannten spezifischen Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten der betroffe-
nen Personen eingehalten werden oder wenn eine Rechtsvorschrift die Verarbeitung gestat-
tet.

(2) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten nach Absatz 1 zwischen einzel-
nen Stellen nach Absatz 1 ist sowohl innerbezirklich als auch bezirksübergreifend zuläs-
sig, soweit sie für die jeweilige Aufgabenerfüllung der datenempfangenden Stelle erforder-
lich ist oder ein Sachverhalt den Zuständigkeitsbereich von mehr als einem Bezirk betrifft.
Sofern die Aufgabenerfüllung der datenempfangenden Stelle es gestattet, dürfen nur pseud-
onymisierte oder anonymisierte Daten an diese übermittelt werden. Rückübermittlungen
sind zum Zwecke der Erfassung und Kontrolle von Sachverhalten zulässig; Satz 2 gilt ent-
sprechend. Soweit personenbezogene Daten betroffen sind, die einer beruflichen Schwei-
gepflicht unterliegen, ist die Übermittlung nach Satz 1 nur unter den Voraussetzungen des
Satzes 2 oder des § 4b Absatz 4 zulässig.

(3) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten nach Absatz 1 an Kostenträger
zum Zwecke der Abrechnung erbrachter Leistungen ist zulässig. Zulässig ist auch die
Übermittlung zum Zwecke der Beantragung von Förder- oder Hilfsgeldern, sofern die
Einwilligung der betroffenen Person vorliegt. Zulässig ist außerdem die Übermittlung sol-
cher Daten an Dritte zum Zwecke der Klärung der Kostenträgerschaft in Vorbereitung der
Abrechnung.

(4) In Fällen, in denen Untersuchungs- und Beratungsangebote auf Grund gesetzlicher
Bestimmungen oder freiwilliger Verpflichtungen von den Stellen nach Absatz 1 anonym
angeboten werden, dürfen personenidentifizierende Angaben (wie etwa Name, Vornamen,
Adresse, Geburtsdatum) nicht verarbeitet werden.

(5) Soweit nicht die Verordnung (EU) 2016/679 unmittelbar gilt, findet das Berliner
Datenschutzgesetz vom 13. Juni 2018 (GVBl. S. 418), das durch Artikel 13 des Gesetzes
vom 12. Oktober 2020 (GVBl. S. 807) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung auf die Datenverarbeitung Anwendung, soweit die Vorschriften dieses Gesetzes keine
Regelungen treffen.
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Gesetz
zur Förderung

der Informationsfreiheit im Land Berlin
(Berliner Informationsfreiheitsgesetz – IFG)

Vom 15. Oktober 1999
(GVBl. S. 561),

zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 10. Juli 2025
(GVBl. S. 270, 282)

ABSCHNITT 1
Informationsrecht

§ 1
Zweck des Gesetzes

Zweck dieses Gesetzes ist es, durch ein umfassendes Informationsrecht das in Akten
festgehaltene Wissen und Handeln öffentlicher Stellen unter Wahrung des Schutzes per-
sonenbezogener Daten unmittelbar der Allgemeinheit zugänglich zu machen, um über die
bestehenden Informationsmöglichkeiten hinaus die demokratische Meinungs- und Wil-
lensbildung zu fördern und eine Kontrolle des staatlichen Handelns zu ermöglichen.

§ 2
Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt die Informationsrechte gegenüber den Behörden und sonsti-
gen öffentlichen Stellen (insbesondere nicht rechtsfähige Anstalten, Krankenhausbetriebe,
Eigenbetriebe und Gerichte) des Landes Berlin, den landesunmittelbaren Körperschaften,
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts (§ 44 des Landesorganisationsgesetzes
vom 10. Juli 2025 (GVBl. S. 270) in der jeweils geltenden Fassung) und gegenüber Privaten,
die mit der Ausübung hoheitlicher Befugnisse betraut sind (öffentliche Stellen). Für die
Gerichte und die Behörden der Staatsanwaltschaft gilt dieses Gesetz nur, soweit sie Ver-
waltungsaufgaben erledigen.

(2) Der Zugang zu Informationen über die Umwelt bestimmt sich nach den Regelungen
in § 18a.

§ 3
Informationsrecht

(1) Jeder Mensch hat nach Maßgabe dieses Gesetzes gegenüber den in § 2 genannten
öffentlichen Stellen nach seiner Wahl ein Recht auf Einsicht in oder Auskunft über den
Inhalt der von der öffentlichen Stelle geführten Akten. Die Rechte nach Satz 1 können auch
von juristischen Personen geltend gemacht werden.

(2) Akten im Sinne dieses Gesetzes sind alle schriftlich, elektronisch, optisch, akustisch
oder auf andere Weise festgehaltenen Gedankenverkörperungen und sonstige Aufzeich-
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nungen, insbesondere Schriftstücke, Magnetbänder, Disketten, Filme, Fotos, Tonbänder,
Pläne, Diagramme, Bilder und Karten, soweit sie amtlichen Zwecken dienen.

(3) Weitergehende Ansprüche nach anderen Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

§ 4
Umfang der Informationsfreiheit

(1) Akteneinsicht oder Aktenauskunft ist in dem beantragten Umfang zu gewähren, es
sei denn, eine der in Abschnitt 2 geregelten Ausnahmen findet Anwendung.

(2) Die öffentlichen Stellen im Sinne von § 2 Absatz 1 haben beim Abschluss von Ver-
trägen sicherzustellen, dass die Bestimmungen des Vertrages dem Recht auf Akteneinsicht
oder Aktenauskunft nach diesem Gsetz nicht entgegenstehen. Die öffentlichen Stellen im
Sinne von § 2 Absatz 1 weisen bei Verträgen nach § 7a die Vertragspartner vor Vertragsab-
schluss auf die Regelung des § 17 Absatz 3 hin.

§ 4a
Verarbeitung personenbezogener Daten

Die Vearbeitung personenbezogender Daten, einschließlich besonderer Kategorien per-
sonenbezogener Daten im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Per-
sonen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom
4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2), ist zulässig, soweit
dies zur Erfüllung der in diesem Gesetz genannten Aufgaben erforderlich ist.

ABSCHNITT 2
Einschränkungen des Informationsrechts

§ 5
Amtsverschwiegenheit

Mit der Entscheidung, Akteneinsicht oder Aktenauskunft zu erteilen, ist die Genehmi-
gung nach § 37 Absatz 3 des Beamtenstatusgesetzes zu verbinden. Sie darf nur in den Fällen
des § 11 versagt werden.

§ 6
Schutz personenbezogener Daten

(1) Das Recht auf Akteneinsicht oder Aktenauskunft besteht nicht, soweit durch die
Akteneinsicht oder Aktenauskunft personenbezogene Daten veröffentlicht werden und
tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorhanden sind, dass überwiegend Privatinteressen ver-
folgt werden oder der Offenbarung schutzwürdige Belange der betroffenen Personen ent-
gegenstehen und das Informationsinteresse (§ 1) das Interesse der betroffenen Personen an
der Geheimhaltung nicht überwiegt.

(2) Der Offenbarung personenbezogener Daten stehen schutzwürdige Belange der
betroffenen Personen in der Regel nicht entgegen, wenn die betroffenen Personen zustim-
men oder soweit sich aus einer Akte
1. ergibt, dass

a) die betroffenen Personen an einem Verwaltungsverfahren oder einem sonstigen Ver-
fahren beteiligt sind,
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b) eine gesetzlich oder behördlich vorgeschriebene Erklärung abgegeben oder eine
Anzeige, Anmeldung, Auskunft oder vergleichbare Mitteilung durch die Betroffe-
nen gegenüber einer Behörde erfolgt ist,

c) gegenüber den betroffenen Personen überwachende oder vergleichbare Verwal-
tungstätigkeiten erfolgt sind,

d) die betroffenen Personen, Eigentümer, Pächter, Mieter oder Inhaber eines vergleich-
baren Rechts sind,

e) die betroffenen Personen als Gutachter, sachverständige Personen oder in vergleich-
barer Weise eine Stellungnahme abgegeben haben,

und durch diese Angaben mit Ausnahme von
– Namen,
– Titel, akademischem Grad,
– Geburtsdatum,
– Beruf, Branchen- oder Geschäftsbezeichnung,
– innerbetrieblicher Funktionsbezeichnung,
– Anschrift,
– Rufnummer
nicht zugleich weitere personenbezogene Daten offenbart werden;
2. die Mitwirkung eines bestimmten Amtsträgers oder einer bestimmten Amtsträgerin

an Verwaltungsvorgängen, dessen oder deren Name, Titel, akademischer Grad, Beruf,
innerdienstliche Funktionsbezeichnung, dienstliche Anschrift und Rufnummer erge-
ben.

Satz 1 gilt auch, wenn die betroffenen Personen im Rahmen eines Arbeits- oder Anstel-
lungsverhältnisses oder als Vertreter oder Vertreterin oder Organ einer juristischen Person
an einem Verwaltungsverfahren beteiligt sind, die Mitteilungen machen oder die Verwal-
tungstätigkeit ihnen gegenüber in einer solchen Eigenschaft erfolgt.

§ 7
Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen

Das Recht auf Akteneinsicht oder Aktenauskunft besteht nicht, soweit dadurch ein
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis offenbart wird oder den Betroffenen durch die Offen-
barung ein nicht nur unwesentlicher wirtschaftlicher Schaden entstehen kann, es sei denn,
das Informationsinteresse überwiegt das schutzwürdige Interesse der Betroffenen an der
Geheimhaltung. Gegenüber der Offenbarung tatsächlicher Anhaltspunkte für das Vorlie-
gen einer strafbaren Handlung können sich die Betroffenen und die öffentliche Stelle nicht
auf Satz 1 berufen.

§ 7a
Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen bei besonderen Verträgen

(1) Übertragen öffentliche Stellen im Sinne von § 2 Absatz 1 Beteiligungen an Unter-
nehmen in den Bereichen
– Wasserversorgung und Abwasserentsorgung,
– Abfallentsorgung,
– öffentlicher Nahverkehr,
– Energieversorgung,
– Krankenhauswesen oder
– Verarbeitung von Daten, die im Zusammenhang mit hoheitlicher Tätigkeit stehen,
vollständig oder teilweise, mittelbar oder unmittelbar auf Private, so unterliegen die
geschlossenen Verträge grundsätzlich dem Informationsrecht des § 3. Das gleiche gilt für



B 8 Allgemeines Landesrecht und Gesundheitsorganisationen

Seite 4

die übertragung von Eigentum, Besitz, eines Erbbaurechts oder einer Dienstbarkeit an
einer Sache, die zu einer in Satz 1 genannten Infrastruktur gehört, wenn die Übertragung
die dauerhafte Erbringung der Infrastrukturleistung durch den Privaten ermöglichen soll.

(2) Das Recht auf Akteneinsicht oder Aktenauskunft besteht nicht hinsichtlich solcher
Verträge oder Vertragsbestandteile, die Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse beinhalten
und durch deren Offenbarung dem Vertragspartner ein wesentlicher wirtschaftlicher Scha-
den entstehen würde, sofern nicht das Informationsinteresse das schutzwürdige Geheim-
haltungsinteresse des privaten Vertragspartners überwiegt. Das Informationsinteresse über-
wiegt in der Regel das schutzwürdige Geheimhaltungsinteresse, wenn der private Vertrags-
partner im Geltungsbereich dieses Gesetzes ohne Wettbewerber ist oder keinem wesentli-
chen Wettbewerb ausgesetzt ist. Das Vorliegen der Voraussetzungen des Satzes 1 ist durch
den privaten Vertragspartner darzulegen.

(3) Wird ein Antrag auf Akteneinsicht oder Aktenauskunft bezogen auf einen Vertrag
im Sinne des Absatzes 1 gestellt, der vor dem Inkrafttreten des Zweiten Gesetzes zur Ände-
rung des Berliner Informationsfreiheitsgesetzes vom 8. Juli 2010 (GVBl. S. 358) geschlossen
wurde, und stehen der Gewährung von Akteneinsicht oder Aktenauskunft Bestimmun-
gen des Vertrages entgegen, so hat die vertragschließende öffentliche Stelle den privaten
Vertragspartner zu Nachverhandlungen und zur Anpassung des Vertrages aufzufordern.
Kann innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten nach Zugang der Aufforderung zur
Akteneinsicht oder Aktenauskunft keine Einigung erzielt werden, so wird Akteneinsicht
oder Aktenauskunft gewährt, wenn das Informationsinteresse das private Geheimhaltungs-
interesse erheblich überwiegt. Der Abwägungsmaßstab des Absatzes 2 ist zu berücksich-
tigen. Das Vorliegen des schutzwürdigen Geheimhaltungsinteresse ist durch den privaten
Vertragspartner darzulegen. § 14 bleibt unberührt.

(4) Die übrigen Einschränkung des Informationsrechts nach Abschnitt 2 bleiben unbe-
rührt.

§ 8
Angaben über Gesundheitsgefährdungen

Der Offenbarung von personenbezogenen Daten oder von Betriebs- und Geschäftsge-
heimnissen durch Akteneinsicht oder Aktenauskunft stehen schutzwürdige Belange der
Betroffenen nach § 6 Abs. 1 und § 7 in der Regel nicht entgegen, soweit diese Angaben
im Zusammenhang mit Angaben über Gesundheitsgefährdungen sowie im Zusammenhang
mit den von den Betroffenen dagegen eingesetzten Schutzvorkehrungen stehen.

§ 9
Schutz besonderer öffentlicher Belange, der

Rechtsdurchsetzung und der Strafverfolgung

(1) Das Recht auf Akteneinsicht oder Aktenauskunft besteht nicht, soweit und solange
durch das vorzeitige Bekanntwerden des Akteninhalts der Erfolg bevorstehender behörd-
licher Maßnahmen, insbesondere von Überwachungs- und Aufsichtsmaßnahmen, ord-
nungsbehördlichen Anordnungen und Maßnahmen der Verwaltungsvollstreckung vereitelt
wird oder ein vorzeitiges Bekanntwerden des Akteninhalts nach der besonderen Art der
Verwaltungstätigkeit mit einer ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung unvereinbar ist. Das
Gleiche gilt, soweit und solange durch das vorzeitige Bekanntwerden des Akteninhalts der
Erfolg eines Ermittlungsverfahrens wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit
gefährdet werden kann oder nachteilige Auswirkungen für das Land Berlin bei der Durch-
führung eines laufenden Gerichtsverfahrens zu befürchten sind.
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Meldeordnung
der Apothekerkammer Berlin

In der Neufassung vom 4. November 1993
(ABl. 1995, S. 1004),

zuletzt geändert am 25. November 2025
(ABl. S. 3630)

§ 1

(1) Jedes Kammermitglied gemäß § 2 Absatz 1 des Berliner Heilberufekammergesetzes
hat sich bei der Apothekerkammer Berlin anzumelden und die Berechtigung zur Ausübung
des Berufs und zum Führen der Berufsbezeichnung nachzuweisen. Das Kammermitglied
hat innerhalb eines Monats die Aufnahme, die Beendigung und jede sonstige Änderung
der Berufsausübung sowie den Wechsel des Wohnsitzes anzuzeigen und den Ladungen der
Kammer Folge zu leisten. Die Einhaltung dieser Pflichten kann durch Verwaltungszwang
durchgesetzt werden.

(2) Berufsangehörige nach § 2 Absatz 3 Nummer 3 Berliner Heilberufekammergesetz
sind gemäß § 3 Absatz 2 Berliner Heilberufekammergesetz verpflichtet, die beabsichtigte
Ausübung des Berufs vorher der Berufszulassungsbehörde zu melden.

§ 2

(1) Auf Anforderung der Apothekerkammer haben die Kammermitglieder innerhalb
eines Monats auf einem Formblatt der Apothekerkammer folgende Angaben zu machen:

1. Name
2. Vorname
3. Geburtsname
4. Wohnungsanschrift in Berlin und gegebenenfalls weitere Wohnungsanschriften
5. Kommunikationsdaten
6. Geburtstag
7. Geburtsort
8. Staatsangehörigkeit
9. Datum des Eintritts in den Apothekerberuf

10. Art der Berufstätigkeit, Datum der Aufnahme einer Berufstätigkeit1), Art des Wei-
terbildungsverhältnisses unter Benennung des betreffenden Gebietes oder Teilgebie-
tes, Datum des Beginns eines Weiterbildungsverhältnisses, Arbeitsstätte einschließlich
deren Anschrift und ihrer Kommunikationsdaten

11. durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit
12. Datum der Erteilung der Approbation als Apothekerin oder Apotheker bzw. der

Erlaubnis zur Ausübung des Apothekerberufs, ausstellende Behörde einschließlich der
Dauer dieser Erlaubnis und, soweit für ihre Wirksamkeit erforderlich, der Erlaubnisse
der Ausländerbehörde und der Bundesagentur für Arbeit

1) Dazu gehören insbesondere eine Tätigkeit als Apothekenleiter im Sinne des Apothekengesetzes sowie als Herstel-
lungs-, Kontroll- und Vertriebsleiter im Sinne des Arzneimittelgesetzes.
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13. die Berechtigung zur Führung weiterer Bezeichnungen eines Heilberufes einschließ-
lich des Datums der Anerkennung der Berechtigung und der Heilberufskammer, die
die Anerkennung aussprach

14. Promotionen, Habilitationen, Approbationen und andere Berufsabschlüsse, Datum
der Erteilung bzw. des Abschlusses sowie der Behörde oder Institution, die die
Berechtigung erteilt oder die Prüfung abgenommen hat.

(2) Jede Änderung der nach Absatz 1 gemachten Angaben ist der Apothekerkammer
innerhalb eines Monats schriftlich mitzuteilen.

(3) Die Angaben zu Absatz 1 Nrn. 12, 13 und 14 sind durch Vorlage der Originalurkun-
den oder beglaubigter Abschriften der Apothekerkammer gegenüber nachzuweisen. Die
Apothekerkammer nimmt von diesen Urkunden Fotokopien zu ihren Akten.

§ 3

(1) Apothekenleiterinnen und Apothekenleiter haben den Beginn und die Beendigung
einer Beschäftigung von Apothekerinnen und Apothekern, Pharmazieingenieurinnen und
Pharmazieingenieuren und Apothekerassistentinnen und Apothekerassistenten sowie von
Pharmazeutinnen und Pharmazeuten im Praktikum innerhalb von einem Monat der Apo-
thekerkammer auf einem Formblatt mit den folgenden Angaben mitzuteilen:
1. Name
2. Vorname
3. Geburtsname
4. Wohnungsanschrift
5. Geburtstag
6. Geburtsort
7. Staatsangehörigkeit
8. Datum

– der Erteilung der Approbation, einer Berufserlaubnis oder einer Berufserlaubnis
als Pharmazieingenieurin oder Pharmazieingenieur,

– der Vorprüfung bei Apothekerassistentinnen und Apothekerassistenten,
– der Aufnahme des Pharmaziestudiums, des 1. oder 2. Prüfungsabschnitts nach der

Approbationsordnung für Apotheker
und die ausstellende Behörde

9. durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit
10. Arbeitsstätte
Findet die Beschäftigung in öffentlichen Apotheken im Filialverbund statt und wird
der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin in mehreren Arbeitsstätten eingesetzt, ist nur die
Arbeitsstätte anzugeben, in der die überwiegende regelmäßige Arbeitszeit erbracht wird.
Für diese Arbeitsstätte ist die gesamte durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit anzuge-
ben. Bestehen separate Arbeitsverträge mit mehreren Apotheken, hat die Meldung für jedes
Arbeitsverhältnis gesondert zu erfolgen.

(2) Die Apothekenleiterinnen und Apothekenleiter sind verpflichtet, bei pharmazeuti-
schem Personal die Richtigkeit der gemachten Angaben anhand der Originalurkunden zu
prüfen und diese oder beglaubigte Abschriften für die Dauer der Beschäftigung zu ihren
Akten zu nehmen. Auf dem Formular zur Anmeldung haben sich die Apothekenleiterin-
nen und Apothekenleiter von jedem einzelnen Mitarbeiter bestätigen zu lassen, dass dieser
über seine Verpflichtung zur Geheimhaltung nach § 203 und § 204 StGB belehrt wurde.

(3) Sofern Kammermitglieder in einer Apotheke tätig sind und durch eine Mitteilung
der Apothekenleiterin oder des Apothekenleiters Änderungen gegenüber den Angaben
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nach § 2 Absatz 1 der Kammer bekanntgegeben werden, entfällt eine Mitteilung nach § 2
Absatz 2.

(4) Auf Aufforderung der Kammer ist von den Apothekenleiterinnen und Apotheken-
leitern der Kammer eine Aufstellung aller oder bestimmter Mitarbeiter einschließlich der
Angaben nach § 3 Absatz 1 zu übersenden.

(5) Apothekerinnen und Apotheker, die nicht Apothekenleiterinnen oder Apotheken-
leiter sind und eine Ausbildung gemäß § 4 der Approbationsordnung leiten, haben der
Kammer auf einem Formblatt innerhalb von einem Monat den Beginn und die Beendigung
einer praktischen Ausbildung gemäß Approbationsordnung für Apotheker mit folgenden
Angaben mitzuteilen:

1. Name
2. Vorname
3. Geburtsname
4. Wohnungsanschrift
5. Geburtstag
6. Geburtsort
7. Staatsangehörigkeit
8. Datum der Vorprüfung bei Apothekerassistenten, der Aufnahme des Pharmaziestudi-

ums, des 1. und 2. Prüfungsabschnittes, nach der Approbationsordnung für Apotheker
und die dafür zuständige Behörde

9. durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit
10. Ausbildungsstätte einschließlich Anschrift und Kommunikationsdaten

(6) Zur Weiterbildung befugte Kammermitglieder haben der Kammer innerhalb von
einem Monat den Beginn, den zeitlichen Umfang, die Beendigung sowie Unterbrechungen
eines Weiterbildungsverhältnisses unter Benennung des betreffenden Gebietes mit folgen-
den Angaben mitzuteilen:

1. Name
2. Vorname
3. Geburtsname
4. Wohnungsanschrift
5. Geburtstag
6. Geburtsort
7. Staatsangehörigkeit
8. Datum der Erteilung der Approbation, der Erteilung einer Berufserlaubnis und die

dafür zuständige Behörde
9. durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit

10. Weiterbildungsstätte einschließlich Anschrift und Kommunikationsdaten

§ 4

(1) Die Erfüllung der Bestimmungen dieser Meldeordnung gehört zu den Berufspflich-
ten der Kammermitglieder.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer Meldungen oder Anzeigen nach § 1 vorsätzlich oder
fahrlässig nicht oder nicht fristgemäß erstattet. Die Apothekerkammer kann Ordnungs-
widrigkeiten mit einer Geldbuße von bis zu 5.000,00 EUR ahnden. Über Einsprüche ent-
scheidet der Vorstand.
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§ 5
(Inkrafttreten)

Die Änderung der Meldeordnung der Apothekerkammer Berlin tritt am Tag nach der
Veröffentlichung im Amtsblatt für Berlin in Kraft.



D

Apotheker und Apothekenpersonal D 10

Seite 1

Mattern/Plock Akt.lfg. 57 (2026)

Gesetz
über die Anerkennung der Schulen des Gesundheitswesens
(Gesundheitsschulanerkennungsgesetz – GesSchulAnerkG)

Vom 9. Juni 2011
(GVBl. S 256),

zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025
(GVBl. S. 266)

§ 1
Geltungsbereich

(1) Die Ausbildung in den Gesundheitsfachberufen wird an staatlich anerkannten Schu-
len des Gesundheitswesens durchgeführt, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die staatliche Anerkennung der Schulen des Gesundheitswesens mit Ausnahme der
Schulen, die im Bereich der Pflege ausbilden, regelt sich nach diesem Gesetz.

§ 2
Staatliche Anerkennung

(1) Die staatliche Anerkennung einer Schule des Gesundheitswesens ist auf Antrag von
der zuständigen Behörde zu erteilen, wenn der Träger der Schule die Gewähr für eine
ordnungsgemäße Ausbildung nach den Vorgaben der einschlägigen Berufsgesetze und der
Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen bietet, indem
1. die Schulleitung hauptberuflich von einer Person wahrgenommen wird, die fachlich

und pädagogisch qualifiziert ist,
2. eine im Verhältnis zu den Ausbildungsplätzen ausreichende Zahl fachlich und pädago-

gisch qualifizierter Lehrkräfte für den Unterricht zur Verfügung steht und gegebenen-
falls zusätzlich geeignete Fachdozierende für den Unterricht eingesetzt werden,

3. die für eine Ausbildung gemäß den Anforderungen der Berufsgesetze im Verhältnis zu
den Ausbildungsplätzen erforderlichen Räumlichkeiten und Ausstattungen vorhanden
sind,

4. die Wahrnehmung der durch die jeweiligen Berufsgesetze festgelegten Verantwortung
der Schule sichergestellt ist und, sofern die Schule nach den jeweiligen Berufsgesetzen
die Gesamtverantwortung für die Ausbildung trägt, eine ausreichende Zahl geeigneter
Plätze für die Durchführung der praktischen Ausbildung an dem Krankenhaus, dem
die Schule angegliedert ist, oder an einem Krankenhaus oder einer anderen geeigneten
Einrichtung, das oder die mit der Schule kooperieren, zur Verfügung steht und

5. die Organisation und das Curriculum der Schule die Gewähr dafür bieten, dass die
Schülerinnen und Schüler das jeweilige Ausbildungsziel erreichen können.

Dem Antrag sind das Curriculum für die beabsichtigte Ausbildung sowie Nachweise über
die Erfüllung der Anerkennungsvoraussetzungen nach Satz 1 beizufügen.

(2) Mit der staatlichen Anerkennung wird die Höchstzahl der Ausbildungsplätze an der
Schule des Gesundheitswesens nach Maßgabe der der Anerkennung zugrunde liegenden
Voraussetzungen festgelegt. Die zuständige Behörde kann die Höchstzahl neu festlegen,
wenn sich die der Anerkennung zugrunde liegenden Voraussetzungen geändert haben. Eine
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Anhebung der Höchstzahl der Ausbildungsplätze erfolgt nur auf Antrag unter Angabe
des beabsichtigten Geltungsbeginns. Dem Antrag sind die erforderlichen Nachweise insbe-
sondere für das Vorliegen der Anerkennungsvoraussetzungen nach Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 bis 4 beizufügen. Der Antrag ist spätestens einen Monat vor dem beabsichtigten Gel-
tungsbeginn bei der zuständigen Behörde einzureichen. Eine rückwirkende Festlegung der
Höchstzahl auf einen Zeitpunkt vor der Antragstellung ist nicht möglich.

(3) Erfüllt der Träger der Schule einzelne Anerkennungsvoraussetzungen nicht oder
nicht in vollem Umfang, kann die zuständige Behörde auf Antrag in begründeten Einzel-
fällen Ausnahmen zulassen.

(4) Das Verfahren der staatlichen Anerkennung kann über eine einheitliche Stelle abge-
wickelt werden. Es gelten die Vorschriften des Teils V Abschnitt 1a des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes in Verbindung mit § 1 Absatz 1 des Gesetzes über das Verfahren der Berliner
Verwaltung.

(5) Die Regelungen über die Genehmigungsfiktion nach § 42a des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes in Verbindung mit § 1 Absatz 1 des Gesetzes über das Verfahren der Berliner
Verwaltung finden auf die staatliche Anerkennung von Schulen des Gesundheitswesens mit
der Maßgabe Anwendung, dass die Frist im Sinne von § 42a Absatz 1 Satz 1 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes sechs Monate beträgt.

§ 3
Rücknahme und Widerruf der staatlichen Anerkennung

(1) Für die Rücknahme und den Widerruf der staatlichen Anerkennung gelten die Vor-
schriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes in Verbindung mit § 1 Absatz 1 des Gesetzes
über das Verfahren der Berliner Verwaltung.

(2) Die staatliche Anerkennung kann auch widerrufen werden, wenn der Träger einer
Schule des Gesundheitswesens den Mitwirkungspflichten nach § 5 Absatz 2 nicht nach-
kommt.

§ 4
Verordnungsermächtigung

Die für das Gesundheitswesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, zur
Durchführung dieses Gesetzes für die Schulen des Gesundheitswesens durch Rechtsver-
ordnung nähere Bestimmungen zu treffen über
1. die fachliche und pädagogische Qualifikation der Schulleitung und der Lehrkräfte und

die Eignung der Fachdozierenden,
2. die im Verhältnis zu den Ausbildungsplätzen ausreichende Zahl der Lehrkräfte,
3. die erforderlichen Räumlichkeiten und Ausstattungen,
4. die ausreichende Zahl und die Eignung der Plätze für die Durchführung der prakti-

schen Ausbildung und deren Überwachung durch die Schulen des Gesundheitswesens,
5. die Ausbildung und das Curriculum,
6. die einheitliche Aufgabenstellung in dem schriftlichen Teil der Prüfung,
7. notwendige Ausbildungs- und Schulunterlagen sowie Informationspflichten der Schu-

len,
8. die Kooperationsverträge nach den Vorgaben der jeweiligen Berufsgesetze zwischen

der Schule des Gesundheitswesens, dem Träger der praktischen Ausbildung und den
weiteren an der praktischen Ausbildung beteiligten Einrichtungen,

9. die Geeignetheit von Einrichtungen zur Durchführung der praktischen Ausbildung
nach den Vorgaben der jeweiligen Berufsgesetze sowie
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10. Lehrformate, die selbstgesteuertes Lernen oder E-Learning beinhalten und nach den
Vorgaben der jeweiligen Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen als pädagogische
Hilfsmittel bei der Konzeption des theoretischen und praktischen Unterrichts in
einem angemessenen Umfang berücksichtigt werden können.

Hinsichtlich der Schulen des Gesundheitswesens, die für den Beruf der Notfallsanitäterin
und des Notfallsanitäters ausbilden, sind die Regelungen im Einvernehmen mit der für
Inneres zuständigen Senatsverwaltung zu treffen.

§ 5

Aufsicht

(1) Die staatlich anerkannten Schulen des Gesundheitswesens unterliegen der staatli-
chen Aufsicht. Die Aufsicht umfasst die Einhaltung der Anerkennungsvoraussetzungen
nach § 2 Absatz 1 Satz 1 und der Bestimmungen der Rechtsverordnung nach § 4.

(2) Änderungen der für die staatliche Anerkennung maßgeblichen Tatsachen, insbeson-
dere der Wechsel der Schulleitung und der Lehrkräfte, Abweichungen von dem eingereich-
ten Curriculum, das Aussetzen der Ausbildung sowie Standort- und Trägerwechsel, sind
der zuständigen Behörde rechtzeitig vor Eintritt der Änderung schriftlich oder elektronisch
anzuzeigen.

(3) Die zuständige Behörde kann von der Schule des Gesundheitswesens jederzeit
Informationen zu den für die staatliche Anerkennung maßgeblichen Tatsachen anfordern
und Einsicht in Schulunterlagen nehmen. Sie ist berechtigt, zur Überprüfung der Aner-
kennungsvoraussetzungen nach § 2 Absatz 1 Satz 1 und der Bestimmungen der Rechtsver-
ordnung nach § 4 während des Lehrbetriebs der Schule des Gesundheitswesens regelmäßig
Inspektionen durchzuführen. Diese können Stichprobenüberprüfungen und Hospitatio-
nen im theoretischen und praktischen Unterricht sowie, sofern die Schule nach den jewei-
ligen Berufsgesetzen die Gesamtverantwortung für die Ausbildung trägt, Überprüfungen
der praktischen Ausbildungseinrichtungen einschließen.

§ 6

Modellvorhaben; Verordnungsermächtigung

(1) Zur modellhaften Erprobung neuer Ausbildungsangebote kann in der Ausbildung
zum Notfallsanitäterberuf unter den Voraussetzungen des § 7 des Notfallsanitätergeset-
zes vom 22. Mai 2013 (BGBl. I S. 1348), das zuletzt durch Artikel 7c des Gesetzes vom
19. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 197) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung
von den Bestimmungen des Berufsgesetzes und der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung
abgewichen werden. Das Modellvorhaben bedarf der Genehmigung durch die zuständige
Behörde.

(2) Die für das Gesundheitswesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung im Einvernehmen mit der für Inneres zuständigen Senatsverwaltung
Ziele, Dauer, Art und allgemeine Vorgaben zur Ausgestaltung sowie die wissenschaftliche
Begleitung und Auswertung des Modellvorhabens für den Notfallsanitäterberuf und die
Bedingungen für die Zulassung nach Maßgabe des Berufsgesetzes zu regeln.
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§ 7
Ausbildung an Hochschulen; Verordnungsermächtigung

(1) Zur Durchführung der Ausbildung an Hochschulen kann von den jeweiligen
Bestimmungen der Berufsgesetze und der Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen abge-
wichen werden in den Ausbildungen zum
1. Ergotherapeutenberuf unter den Voraussetzungen des § 8b des Ergotherapeutengeset-

zes vom 25. Mai 1976 (BGBl. I S. 1246), das zuletzt durch Artikel 8z2 des Gesetzes vom
12. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 359) geändert worden ist, in der jeweils geltenden
Fassung,

2. Logopädenberuf unter den Voraussetzungen des § 8a des Gesetzes über den Beruf des
Logopäden vom 7. Mai 1980 (BGBl. I S. 529), das zuletzt durch Artikel 8z1 des Geset-
zes vom 12. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 359) geändert worden ist, in der jeweils
geltenden Fassung und

3. Physiotherapeutenberuf unter den Voraussetzungen des § 18a des Masseur- und Phy-
siotherapeutengesetzes vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1084), das zuletzt durch Arti-
kel 8z3 des Gesetzes vom 12. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 359) geändert worden
ist, in der jeweils geltenden Fassung.

(2) Die für das Gesundheitswesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung im Einvernehmen mit der für Hochschulen zuständigen Senatsverwal-
tung Ziele, Dauer, Art und allgemeine Vorgaben zur Ausgestaltung der Studiengänge, die
Bedingungen für die Teilnahme für die Berufe nach Absatz 1 nach Maßgabe der Berufsge-
setze sowie die Zuständigkeitsverteilung innerhalb der Hauptverwaltung zu regeln.

§ 8
Schulstatistik

Die staatlich anerkannten Schulen des Gesundheitswesens übermitteln dem Amt für Sta-
tistik Berlin-Brandenburg jährlich in aggregierter Form schulstatistische Daten. Die Daten
dürfen keine Rückführung auf Einzelpersonen zulassen.

§ 9
Verwaltungsvorschriften

Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften erlässt die
für das Gesundheitswesen zuständige Senatsverwaltung, hinsichtlich der Schulen, die für
den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters ausbilden, im Einvernehmen mit
der für Inneres zuständigen Senatsverwaltung.

§ 10
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer eine staatlich anerkannte Schule des Gesundheitswe-
sens betreibt und vorsätzlich oder fahrlässig
1. die nach § 2 Absatz 2 Satz 1 und 2 jeweils festgelegte Höchstzahl der Ausbildungsplätze

überschreitet, ohne dass eine Ausnahme nach § 2 Absatz 3 zugelassen wurde,
2. entgegen § 5 Absatz 2 Änderungen der für die staatliche Anerkennung maßgeblichen

Tatsachen nicht oder nicht vollständig anzeigt oder
3. entgegen § 5 Absatz 3 Satz 1 angeforderte Informationen nicht oder nicht vollständig

erteilt.
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(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzehntausend Euro
geahndet werden.

§ 11
Zuständige Behörde

Zuständige Behörde für die Durchführung dieses Gesetzes ist das Landesamt für
Gesundheit und Soziales Berlin.

§ 12
Übergangsvorschriften

(1) Die staatliche Anerkennung, die eine Schule des Gesundheitswesens vor Inkraft-
treten dieses Gesetzes von der zuständigen Behörde erhalten hat, bleibt nach Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes wirksam. Die Übergangsregelungen zur Weitergeltung der staatlichen
Anerkennung nach den jeweiligen Berufsgesetzen bleiben unberührt.

(2) Auf Ausbildungsgänge zum Ergotherapeuten-, Logopäden- und Physiotherapeu-
tenberuf, die vor dem 31. Dezember 2024 auf der Grundlage des § 6 begonnen worden
sind, findet § 6 in der am 30. Dezember 2024 geltenden Fassung weiterhin Anwendung.
Auf Ausbildungsgänge zum Notfallsanitäterberuf, die vor dem 31. Dezember 2031 auf der
Grundlage des § 6 begonnen worden sind, findet § 6 in der am 30. Dezember 2031 gelten-
den Fassung weiterhin Anwendung.

§ 13
Verarbeitung personenbezogener Daten

Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die nach diesem Gesetz zuständigen
öffentlichen Stellen ist unbeschadet sonstiger Bestimmungen zulässig, wenn sie zur Erfül-
lung der sich aus diesem Gesetz ergebenden Aufgaben erforderlich ist.

§ 14
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungs-
blatt für Berlin in Kraft. Gleichzeitig treten das Gesetz über die Lehranstalten für Medi-
zinalhilfspersonen und die Ausbildungsstätten für Psychotherapie sowie für Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapie vom 14. Juli 1964 (GVBl. S. 739), das zuletzt durch Artikel XI
des Gesetzes vom 18. November 2009 (GVBl. S. 674) geändert worden ist, das Gesetz über
die Lehranstalten für medizinisch-technische Assistentinnen vom 18. Januar 1963 (GVBl.
S. 78), das zuletzt durch Artikel XIII des Gesetzes vom 18. November 2009 (GVBl. S. 674)
geändert worden ist, das Gesetz über die Lehranstalten für pharmazeutisch-technische
Assistenten vom 8. April 1969 (GVBl. S. 441), das zuletzt durch Artikel XII des Geset-
zes vom 18. November 2009 (GVBl. S. 674) geändert worden ist, und das Gesetz über die
Durchführung von Modellprojekten zur Weiterentwicklung der Pflegeberufe vom 29. Sep-
tember 2004 außer Kraft.

(2) § 6 tritt am 31. Dezember 2031 außer Kraft.
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